
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Haftungsbegrenzungs- und Ausschlußvereinbarung 
für Exkursionsteilnehmer 
zwischen der 
GfU - Gesellschaft für Urgeschichte e.V., vertreten durch den  
Vorstand, dieser vertreten durch die Vorsitzende Dr. Sibylle Wolf 
 
und dem unten aufgeführten Teilnehmer 
 
 
1. Teilnahmebedingungen 
Exkursionen der GfU führen zu Museen, Archäoparks und an archäologische Fundplätze. Letztere liegen manchmal in 
unwegsamem Gelände. Zu den Exkursionsteilen die in schwieriges Gelände 
führen können nur Teilnehmer mitgehen, die organisch gesund, schwindelfrei und 

trittsicher sind. Der Teilnehmer versichert für diese Exkursionsteile, dass bei 
ihm/ihr keine dieser Einschränkungen vorliegen oder er/sie auf die Teilnahme an 
diesem Exkursionsteil verzichtet. 
 
2. Durchführung der Exkursion 
Wird die Führung in Folge höherer Gewalt, insbesondere von Witterungseinflüssen, gefährdet, beeinträchtigt oder 
erschwert oder ist die Sicherheit des Teilnehmers nicht mehr gewährleistet, kann die GfU ohne Angabe von Gründen von 
der Durchführung absehen oder eine bereits begonnene Führung abbrechen. 
 
3. Weisungsbefugnis 
Während der Führung sind die Beauftragten der GfU gegenüber den Teilnehmern weisungsbefugt. Die Teilnehmer 
verpflichtet sich, den Anweisungen unverzüglich Folge zu leisten. Bei Verstößen kann der Teilnehmer von der weiteren 
Teilnahme ausgeschlossen werden und / oder die Führung abgebrochen werden. 
 
4. Haftung 
Die GfU haftet nur bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung seiner Erfüllungsgehilfen. Der 
Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei der Durchführung der Führungen im Gelände folgende Gefahren entstehen 
können:  
Steinschlag, Sturz, Absturz, Spaltensturz, Mitreißgefahr, Kälte- oder Hitzschäden, Gefahr durch Materialversagen. 
Die GfU ist für Schäden, die dem Teilnehmer von einem anderen Exkursionsteilnehmer zugefügt werden, nicht 
verantwortlich. 
Die GfU haftet nicht für die Zerstörung, Beschädigung oder Abhandenkommen der von Teilnehmern mitgeführten 
persönlichen Sachen.  
Sie haftet auch nicht bei Personen- oder Sachschäden vor dem Beginn und nach dem Ende der Führung. 
 
Datum 
 
 
Name des Teilnehmers oder beider Teilnehmer bei Ehepaaren (in Druckbuchstaben) 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift des Teilnehmers oder beider Teilnehmer bei Ehepaaren 
 
 
 
 
 
____________________________________________________             


